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Das Recht am Bild betrifft die Veröffentlichung, nicht das reine Anfertigen von Fotos.

Ob Bilder in irgendeiner Cloud gespeichert wurden oder nicht, ist reine Spekulation.

Hier ist überhaupt kein irgendwie gearteter rechtlicher Verstoß erkennbar, so lange die Bilder
nirgendwo veröffentlicht werden.

1https://www.lehrerforen.de/thread/67308-fotos-mit-privatem-handy-grundschule/?postID=862398#post862398

https://www.lehrerforen.de/thread/67308-fotos-mit-privatem-handy-grundschule/?postID=862398#post862398

